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Entsprechenserklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der

Your Family Entertainment Aktiengesellschaft zum Deutschen Corporate
Governance Kodex gemäß S 161 AktG

Vorstand und Aufsichtsrat derYour Family Entertainment Aktiengesellschaft erklären ge-
maß § 161 Aktiengesetz (AktG):

Den Empfehlungen der "Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Ko-
dex" in der Fassung vom 28. April 2022 (Veröffentlichung im Bundesanzeiger am 27. Juni
2022) hat die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft seit Abgabe der letzten Ent-
sprechenserklärung entsprochen und wird ihnen auch zukünftig entsprechen, jedoch mit
folgenden Ausnahmen:

A. Leitung und Überwachung

A.5

"Im Lagebericht sollen die wesentlichen Merkmale des gesamten internen Kontroll-
Systems und des Risikomanagementsystems beschrieben werden und soll zurAnge-
messenheit und Wirksamkeit dieser Systeme Stellung genommen werden."

Die Berichterstattung im Lagebericht der Your Family Entertainment AG enthält ausführ-

liche Angaben zum Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Rechnungslegungs-
prozess. Der EmpfehlungA. 5 des DCGK 2022 wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt ggf. nicht
vollständig entsprochen. Es besteht Unsicherheit, ob die abgegebene Stellungnahme die
Anforderungen von A. 5 des DCGK vollumfängtich erfüllt, nach der zur Angemessenheit
und Wirksamkeit des gesamten internen Kontrotl- und Risikomanagementsystems Stel-
lung genommen werden soll. Angesichts dessen wird vorsorglich eine Abweichung von
A.5 des DCGK erklärt.

B. Besetzung des Vorstands

B.1

"Bei der Zusammensetzung des Vorstands soll der Aufsichtsrat auf die Diversität
achten."

Die zu erreichende Zielgröße für den Frauenanteil im Vorstand wird auf 50 % festgelegt.
Da der Vorstand derzeit mit einem männlichen Mitglied besetzt und eine Erweiterung des
Vorstands aus heutiger Sicht nicht absehbar ist, wird seitens des Aufsichtsrats keine Frist

zur Erreichung der vorgenannten Zielgröße festgelegt.
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B.2

"Der Aufsichtsrat soll gemeinsam mit dem Vorstand für eine langfristige Nachfolge-

Planung sorgen; die Vorgehensweise soll in der Erklärung zur Unternehmensführung
beschrieben werden."

Aufsichtsrat und Vorstand haben die Thematik der Nachfolgeplanung erkannt und erör-

tert, aber nicht schriftlich fixiert und ist somit nicht in der Erklärung zur Unternehmens-

führung beschrieben.

B.5

"Für Vorstandsmitglieder soll eine Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung zur
Unternehmensführung angegeben werden."

Die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft entspricht derzeit dieser Empfehlung
nicht. Eine Altersgrenze für Vorstandsmitglieder ist nicht festgelegt. Das Lebensalter al-

lein ist nicht entscheidend für die Leistungsfähigkeit, Eignung und Unabhängigkeit eines
aktuellen oder potenziellen Organmitgtieds. Die Bestellung von Vorstandsmitgliedern

sollte sich ausschließlich an Kenntnissen, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen orien-

tieren. Im Übrigen ist derzeit kein Vorstandsmitglied in der Nähe einer üblichen Alters-

grenze.

C. Zusammensetzung des Aufsichtsrats

C.1

"Der Aufsichtsrat soll für seine Zusammensetzung konkrete Ziele benennen und ein

Kompetenzprotil für das Gesamtgremium erarbeiten. Dabei soll der Aufsichtsrat auf

Diversität achten. Das Kompetenzprotil des Aufsichtsrats soll auch Expertise zu den

für das Unternehmen bedeutsamen Nachhaltigkeitsfragen umfassen. Vorschläge

des Aufsichtsrats an die hlauptversammlung sollen diese Ziele berücksichtigen und

gleichzeitig die Ausfüllung des Kompetenzprofils für das Gesamtgremium anstre-

ben. Der Stand der Umsetzung soll in Form einer Qualifikationsmatrix in der Erklä-

rung zur Unternehmensführung offengelegt werden. Diese soll auch über die nach

Einschätzung der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat angemessene Anzahl unab-

hängigerAnteilseignervertreter und die Namen dieser Mitglieder informieren."

Seite 2 von 9



yourfamilyentertainment ylc

Der Aufsichtsrat der Your Family Entertainment AG benennt keine konkreten Ziele für
seine Zusammensetzung. Ein Kompetenzprofil für das Gesamtgremium wird nicht erar-
beitet, mit der Folge, dass eine Qualifikationsmatrix nicht in der Erklärung zur Unterneh-
mensführung offengelegt wird. Der Aufsichtsrat hat sich bei seinen Wahlvorschlägen für
den Aufsichtsrat bisher ausschließlich von der Eignung der Kandidatinnen und Kandida-
ten leiten lassen, mit dem Ziel, den Aufsichtsrat so zusammenzusetzen, dass seine Mit-
glieder insgesamt über die zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung seiner Aufgaben erfor-
derlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Dieses Vorgehen
hat sich nach Überzeugung des Aufsichtsrats bewährt. Deshalb wird keine Notwendigkeit
gesehen, diese Praxis zu ändern. Folglich kann auch den hierauf basierenden Empfehlun-
gen gemäß C. 1 nicht gefolgt werden.

C.2

"Für Aufsichtsratsmitglieder soll eine Altersgrenze festgelegt und in der Erklärung
zur Unternehmensführung angegeben werden."

Die Your Family EntertainmentAG entspricht derzeit dieser Empfehlung nicht. Eine Alters-
grenze für Aufsichtsratsmitglieder ist nicht festgelegt. Das Lebensalter allein ist nicht ent-

scheidend für die Leistungsfähigkeit, Eignung und Unabhängigkeit eines aktuellen oder
potenziellen Organmitglieds. Die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sollte sich aus-
schließlich an Kenntnissen, Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen orientieren. Im Übri-
gen ist derzeit kein Mitglied des Aufsichtsrats in der Nähe einer üblichen Altersgrenze.

C.6

"Dem Aufsichtsrat soll auf Anteilseignerseite eine nach deren Einschätzung ange-
messene Anzahl unabhängiger Mitglieder angehören; dabei soll die Eigentü-
merstruktur berücksichtigt werden.

Ein Aufsichtsratsmitglied ist im Sinne dieser Empfehlungals unabhängig anzusehen,
wenn es unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand und unabhängig von
einem kontrollierenden Aktionär ist."

C.7

"Mehr als die Hälfte derAnteilseignervertreter soll unabhängig von der Gesellschaft
und vom Vorstand sein. Ein Aufsichtsratsmitglied ist unabhängig von der Gesell-
schaft und deren Vorstand, wenn es in keiner persönlichen oder geschäftlichen Be-
Ziehung zu der Gesellschaft oder deren Vorstand steht, die einen wesentlichen und
nicht nur vorübergehenden Interessenkonflikt begründen kann.
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Die Anteilseignerseite soll, wenn sie die Unabhängigkeit ihrer Mitglieder von der Ge-
Seilschaft und vom Vorstand einschätzt, insbesondere berücksichtigen, ob das Auf-
sichtsratsmitgtied selbst oder ein naher Familienangehöriger des Aufsichtsratsmit-
glieds

. in den zwei Jahren vor der Ernennung Mitglied des Vorstands der Gesellschaft
war,

. aktuell oder in dem Jahr bis zu seiner Ernennung direkt oder als Gesellschaf-
ter oder in verantwortlicher Funktion eines konzernfremden Unternehmens

eine wesentliche geschäftliche Beziehung mit der Gesellschaft oder einem

von diesem abhängigen Unternehmen unterhält oder unterhalten hat (z. B. als
Kunde, Lieferant, Kreditgeber oder Berater),

. ein naher Familienangehöriger eines Vorstandsmitglieds ist oder

. dem Aufsichtsrat seit mehr als 12 Jahren angehört."

. C.8

"Sofern ein oder mehrere der in Empfehlung C. 7 genannten Indikatoren erfüllt sind
und das betreffende Aufsichtsratsmitglied dennoch als unabhängig angesehen wird,
soll dies in der Erklärung zur Unternehmensführung begründet werden."

. C. 10

"DerAufsichtsratsvorsitzende, der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sowie der
Vorsitzende des mit der Vorstandsvergütung befassten Ausschusses sollen unab-

hängig von der Gesellschaft und vom Vorstand sein. Der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses soll zudem auch unabhängig vom kontrollierenden Aktionär sein."

Die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft folgt den Empfehlungen C.6, C.7, C.8
und C. 10 aus folgenden Gründen nicht:

Unter der Empfehlung C. 6 Abs. 2 steht, dass ein Aufsichtsratsmitglied als unabhängig
anzusehen ist, wenn es unabhängig von der Gesellschaft und deren Vorstand und unab-

hängig von einem kontrollierenden Aktionär ist. Die Empfehlung C.7 Abs. 2 beinhaltet
eine nicht abschließende Liste mit Indikationen, bei deren Vorliegen die Abhängigkeit
grundsätzlich als gegeben angesehen wird.
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Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Dr. Hans-Sebastian Graf v. Wallwitz, gehört dem Auf-
sichtsrat derYour Family Entertainment Aktiengesellschaft bereits seit mehr als 12 Jahren
an, sodass nach dem Kodex grundsätzlich von der Abhängigkeit auszugeben wäre.

Diese Indikatoren-Lösung und die darauf basierende Einschätzung zu den einzelnen Mit-
gliedern des Aufsichtsrats bringen aus Sicht der Your Family EntertainmentAktiengesetl-
schaft rechtliche Unsicherheiten mit sich für darauf bezogene Entsprechenserklärungen.

Zum einen werden hier unbestimmte und gesetzlich bzw. in der Rechtspraxis nicht näher
definierte Begrifflichkeiten der "Unabhängigkeit vom Vorstand" verwendet. Daneben soll
laut DCGK 2022 zu berücksichtigen sein, ob die Person dem Aufsichtsrat seit mehr als

zwölf Jahren angehört. Diesbezüglich erscheint bereits zweifelhaft, ob eine lange Zugehö-
rigkeit zum Aufsichtsrat tatsächlich schon ein Indikator für fehlende Unabhängigkeit ist.
Es mag sein, dass man durch langjährige Mitgliedschaft bis zu einem gewissen Grad be-
triebsblind werden könnte, aber eine Anfangsvermutung der Kumpanei und damit der feh-
lenden Unabhängigkeit vom Vorstand lässt sich damit allein nicht begründen. Auch bei
Aufsichtsratsmandaten, die über mehr als 12 Jahre wahrgenommen werden, kann aus
Sicht der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft regelmäßig in Anspruch genom-
men werden, dem Vorstand unbefangen gegenübertreten zu können. Selbstverständlich

entspricht es guter Übung in den Unternehmen, dass ein Aufsichtsratsmitglied ein Min-
destmaß an persönlicher und fachlicher Distanz zu den Vorstandsmitgliedern wahrt, um
in einer kritischen Situation oder kontrovers diskutierten Entscheidungen unbefangen
agieren zu können. Aber das lässt sich in seinen Nuancierungen nicht vertässlich durch
Rechtsnormen oder Kodex-Empfehlungen adressieren, sondern muss aus Sicht der Your

Family Entertainment Aktiengesellschaft der guten Praxis eines jeden Unternehmens
überlassen bleiben. Die Your Family Entertainment Aktiengesellschaft sieht vor diesem
Hintergrund die Regelungen des DCGK 2022 zur Unabhängigkeit als verfehlt an und wird
die Unabhängigkeit seiner Aufsichtsratsmitgtieder weiterhin anhand der bereits bisher zu
Grunde zulegenden Kriterien einschätzen.

Aufgrund der vorgenannten Aspekte stufen wir die bereits seit mehr als 12 Jahren andau-
ernde Amtszeit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats als nicht erheblich ein.
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D. Arbeitsweise des Aufsichtsrats

D. 1.

"Der Aufsichtsrat soll sich eine Geschäftsordnung geben und diese auf der Internet-
Seite der Gesellschaft zugänglich machen."

Der Aufsichtsrat hat seine Geschäftsordnung bislang nicht auf der Internetseite der Ge-
Seilschaft zugänglich gemacht. Es ist aber für die Zukunft geplant die Geschäftsordnung
auf der Webseite der Gesellschaft zu veröffentlichen.

0.2

"DerAufsichtsrat soll abhängig von den spezifischen Gegebenheiten des Unterneh-
mens und der Anzahl seiner Mitglieder fachlich qualifizierte Ausschüsse bilden. Die
jeweiligen Ausschussmitglieder und der Ausschussvorsitzende sollen namentlich in
der Erklärung zur Unternehmensführung genannt werden."

D.4

"Der Aufsichtsrat soll einen Nominjerungsausschuss bilden, der ausschließ/ich mit
Vertretern der Anteilseigner besetzt ist und dem Aufsichtsrat geeignete Kandidaten
für dessen Vorschläge an die Hauptversammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitglie-
dem benennt."

Den vorstehenden Empfehlungen D.2und D.4 wird nicht entsprochen, da im Hinblick auf
die Größe des Aufsichtsrats (drei Mitglieder) die Bildung von Ausschüssen für nicht erfor-
derlich gehalten wird.

0.12

"Der Aufsichtsrat soll regelmäßig beurteilen, wie wirksam der Aufsichtsrat insge-
samt und seine Ausschüsse ihre Aufgaben erfüllen. In der Erklärung zur Unterneh-
mensführung soll der Aufsichtsrat berichten, ob und wie eine Selbstbeurteilung
durchgeführt wurde."

Der Aufsichtsrat der Your Family Entertainment Aktiengesellschaft beurteilt regelmäßig,
wie wirksam derAufsichtsrat insgesamt seine Aufgaben erfüllt. Abweichend von der Emp-
fehlung berichtet der Aufsichtsrat jedoch nicht in der Erklärung zur Unternehmensfüh-
rung, ob und wie eine Selbstbeurteilung durchgeführt wurde.

Seite 6 von 9



yourfamilyentertainment

F. Transparenz und externe Berichterstattung

. F.2

"Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sollen binnen 90 Tagen nach Ge-
schäftsjahresende, die verpflichtenden unterjährigen Finanzinformationen sollen
binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich sein."

Der Jahresabschluss und der Lagebericht der Your Family Entertainment Aktiengesell-
schaft werden nicht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahresende, die verpflichtenden un-
terjährigen Finanzinformationen (z. B. Halbjahresfinanzbericht) nicht binnen 45 Tagen
nach Ende des Berichtszeitraums öffentlich zugänglich gemacht. Der anfallende Arbeits-
aufwand für eine fristgerechte Veröffentlichung würde unvertretbar hohe Kosten erfor-
dem. Auch sind die gesetzlichen Vorgaben aus Sicht des Vorstands und desAufsichtsrats
für eine zeitnahe Information der Aktionäre und des Kapitalmarkts ausreichend.

F.3

"Ist die Gesellschaft nicht zu Quartalsmitteilungen verpflichtet, soll sie unterjährig
neben dem Halbjahresfinanzbericht in geeigneter Form über die Geschäftsentwick-
lung, insbesondere über wesentliche Veränderungen der Geschäftsaussichten so-
wie der Risikosituation, informieren."

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Meinung, dass die Veröffentlichung des Jahresfinanz-
und Halbjahresfinanzberichtes verbunden mit sonstigen Veröffentlichungen der Gesell-
schaft, wie Pressemitteilungen, Corporate News und sonstigen Pftichtveröffentlichun-
gen, angemessene Instrumentarien darstellen, um über die Geschäftsentwicklung, we-
senttiche Veränderungen der Geschäftsaussichten sowie der Risikosituation zu informie-
ren und folgt aus diesem Grund der Empfehlung F.3 nicht.

G. Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat

. G.G

"Die variable Vergütung, die sich aus dem Erreichen langfristig orientierter Ziele
ergibt, soll den Anteil aus kurzfristig orientierten Zielen übersteigen."

Die variable Vergütung des Vorstands bemisst sich an dem konkret erreichten Ergebnis
des jeweiligen Geschäftsjahres. Der Aufsichtsrat hält dies im gegenwärtigen Zeitpunkt für
die richtige Form der Intensivierung des Vorstands.
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G. 10

"Die dem Vorstandsmitglied gewährten variablen Vergütungsbeträge sollen von ihm
unter Berücksichtigung der jeweiligen Steuerbelastung überwiegend in Aktien der
Gesellschaft angelegt oder entsprechend aktienbasiert gewährt werden. Über die
langfristig variablen Gewährungsbeträge soll das Vorstandsmitglied erst nach vier
Jähren verfügen können."

Das vom Aufsichtsrat in 2022 aufgestellte und von der Hauptversammlung am 28. Juni
2022 gebilligte neue Vergütungssystem für den Vorstand sieht keine aktienbasierten, va-
riabten Vergütungsbestandteile vor. Aufgrund des geringen Free Float der Aktien der Ge-
Seilschaft wird dies als nicht erforderlich erachtet.

G. 11.

"Der Aufsichtsrat soll die Möglichkeit haben, außergewöhnlichen Entwicklungen in
angemessenem Rahmen Rechnung zu tragen. In begründeten Fällen soll eine vari-
able Vergütung einbehalten oder zurückgefordert werden können."

Die Your Family Entertainment AG weicht von dieser Empfehlung ab, da das Vergütungs-
System derzeit ausschließlich an finanziellen Leistungskriterien festgemacht ist. Eine
Auszahlung erfolgt nur bei entsprechender Erreichung der vereinbarten Parameter für ei-
nen bereits abgelaufenen Zeitraum.

G. 13

"Zahlungen an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vorstandstätig-
keit sollen den Wert von zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten (Abfindungs-
Cap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags vergüten. Im Fall
eines nachvertragtichen Wettbewerbsverbots soll die Abfindungszahlung auf die Ka-
renz-entschädlgung angerechnet werden."

Eine ordentliche Kündigung des Vorstandsdienstvertrages ist für beide Parteien grund-
sätztich ausgeschlossen; jede Partei hat jedoch ein Recht zur außerordentlichen Kündi-
gung des Vorstandsdienstvertrages aus wichtigem Grund (§ 626 BGB).

Des Weiteren kann vorgesehen werden, dass in bestimmten Fällen einer vorzeitigen Be-
endigungdes Vorstandsamts, insbesondere bei Widerruf der Bestellung, Amtsniederle-
gung oder Umwandlung der Gesellschaft, der Vorstandsdienstvertrag mit einer entspre-
chend § 622 Abs. 1 und Abs. 2 BGB zu bestimmenden Auslauffrist automatisch sendet.
ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Seite 8 von 9



yourfamilyentertainment yfe
In den Vorstandsdienstverträgen kann darüber hinaus vorgesehen werden, dass diese -
vorbehaltlich eines früheren Ablaufs der regulären Vertragslaufzeit - mit Vollendung des
für den Eintritt in die gesetzliche Rente erforderlichen Lebensjahres sowie im Falle einer
dauernden Berufsunfähigkeit des Vorstandsmitglieds mit Ende des Quartals, in dem die
dauernde Berufsunfähigkeit festgestellt worden ist, enden.

Im Fall einer vorübergehenden Arbeitsunfähigkeit infolge einer ununterbrochenen krank-
heitsbedingten Abwesenheit des Vorstandsmitglieds kann vereinbart werden, dass die
fixe Vergütung für die Dauer von bis zu sechs Monaten, längstens jedoch für die Restlauf-
zeit des Vorstandsdienstvertrages, weitergezahlt und die variable Vergütung nur auf Basis
einer Pro-Rata-Berechnung gezahlt wird. Für den Fall, dass der Dienstvertrag durch Tod
des Vorstandsmitglieds endet, kann vorgesehen werden, dass das feste Jahresgehatt für
den Sterbemonat und bis zu zwei weiteren Monaten, längstens jedoch für die Restlaufzeit
des Vorstandsdienstvertrages, weitergezahlt wird.

Für den Fall einer außerordentlichen Kündigung gibt es keinen vertraglich definierten Ab-

findungs-Cap, da bei Eintritt dieses Falles die Auszahlung evtl. Bezüge unmittelbar einge-
stellt werden würde.

München, im März 2026

Your Family Entertainment AG

^

L.
L^

Dr, Hans-Sebastian Graf von Wallwitz
(Vorsitzender d es Aufsichtsrats)

ch
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